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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2010/12/0184 E 27. September 2011 RS 2

Stammrechtssatz

Der Zweck von Feststellungen betre>end Dienstp?ichten ist es, bei der Auferlegung von P?ichten, die nicht durch

Bescheid vorzunehmen sind bzw. nicht durch Bescheid vorgenommen wurden, nachträglich rechtliche Klarheit zu

scha>en, ob der Beamte durch die Erteilung der Weisung in seinen Rechten verletzt wurde. Ein subjektives Recht des

Einzelnen, also auch des Beamten, auf Gesetzmäßigkeit der Verwaltung kann aus Art. 18 Abs. 1 B-VG nicht abgeleitet

werden. Im dienstrechtlichen Feststellungsverfahren geht es daher lediglich darum, ob das von der Weisung erfasste

Verhalten zum P?ichtenkreis des Angewiesenen gehört, nicht aber, ob die Weisung im Übrigen rechtmäßig ist. Dieser

Verletzung ist die durch dienstrechtliche Vorschriften nicht gedeckte Annahme einer Verp?ichtung des Beamten durch

die Behörde gleichzuhalten (Hinweis E vom 4. Februar 2009, 2007/12/0062 mwN).
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